
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 2000/09/14 KUVS-
871/7/99
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.2000

Rechtssatz

Es ist nicht erforderlich, dass die Qualität der von Nutztieren gewonnenen Erzeugnisse tatsächlich nachteilig

beein/usst wurde noch ist es eine Voraussetzung, dass die menschliche Gesundheit oder die Gesundheit von Tieren

geschädigt wurde. Vielmehr ist Voraussetzung der vorläu1gen Beschlagnahme gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 Futtermittelgesetz

1999, dass auf Grund der konkreten Umstände das Futtermittel objektiv betrachtet geeignet ist, die Qualität der von

Nutztieren gewonnenen Erzeugnisse nachteilig zu beein/ussen, also eine konkrete Eignung der nachteiligen

Beein/ussung der Qualität nicht ausgeschlossen werden kann. Fallen die Voraussetzungen zur vorläu1gen

Beschlagnahme weg, so ist diese aufzuheben. (Aufhebung der vorläufigen Beschlagnahme)

Schlagworte

Futter, Futtermittel, Futtermittelbeschlagnahme, Beschlagnahme, vorläufige Beschlagnahme, in Verkehr bringen,

Nutztiere, Nutztierqualität, Gesundheit, menschliche Gesundheit, tierische Gesundheit

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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